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SATZUNG

Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger e.V.

- Gewerkschaftlicher Fachverband -
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§ 1 Name und Sitz
1. Der Verband führt den Namen “Zentralverband Deutscher 

Schornsteinfeger e.V. - Gewerkschaftlicher Fachverband -”. 
Er wird nachfolgend "ZDS" genannt.

2. Der statutengemäße Sitz ist Erfurt. Der verwaltungsmäßige  Sitz
des ZDS ist an dem Ort, an dem die Verwaltung geführt wird.

§ 2 Organisationsbereich
Der Organisationsbereich erstreckt sich auf die Bundesrepu-
blik Deutschland.

§ 3 Ziele und Aufgaben
1. Der ZDS bekennt sich als gewerkschaftlicher Fachverband zur

freiheitlichen, demokratischen Grundordnung in Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Er ist unabhängig von Arbeitgebern, 
Regierungen, politischen Parteien, Verwaltungen und Konfes-
sionen.

2. Der ZDS vertritt die Arbeitnehmer/innen im Schornsteinfeger-
handwerk in der Bundesrepublik Deutschland.

3. Er tritt ein für den Zusammenschluss der nicht selbstständigen 
Schornsteinfeger/innen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

4. Er vertritt die wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen und kultu-
rellen Interessen seiner Mitglieder.

5. Hieraus ergeben sich folgende Aufgaben:
a) Erreichung der Vollbeschäftigung im Schornsteinfegerhand-

werk;
b) Verbesserung von Einkommen und Arbeitsbedingungen 

durch Abschluss von Tarifverträgen und Einwirkung auf die 
Gesetzgebung und Behörden;

3

Satzung_fertig.qxd  06.03.2007  11:46 Uhr  Seite 3



c) Einwirkung auf die Gestaltung von berufsrechtlichen Vor- 
Vorschriften;

d) Humanisierung der Arbeitswelt, menschengerechte Gestal-
tung des Arbeitsplatzes, Verbesserung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes;

e) Unterstützung der Gesellenausschüsse und Selbstverwal- 
tungsorgane;

f) Bildungs- und Schulungsarbeit für Mitglieder für die Bereiche
Aus-, Weiter- und Fortbildung;

g) Gestaltung und Mitwirkung als Fachverband bei der Fort-
schreibung der technischen Entwicklung für das Schorn- 
steinfegerhandwerk;

h) Mitarbeit in den Selbstverwaltungsorganen im sozialen und 
handwerklichen Bereich;

i) Öffentlichkeitsarbeit und Information der Mitglieder;
j) Förderung des gewerkschaftlichen und demokratischen 

Zusammenlebens;
k) Förderung des Brand-, Immissions-, Natur- und Umwelt-

schutzes sowie Unterstützung geeigneter Maßnahmen;
l) Herausgabe der Fachzeitschrift.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Mitglied kann jede/r nicht selbstständige Schornsteinfeger/in 

werden, der/die die Gesellenprüfung im Schornsteinfegerhand- 
werk bestanden hat. Weitere Arten der Mitgliedschaft und deren
Ausgestaltung sind auf Beschluss des Zentralverbandstages 
möglich.

2. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Personen, deren 
Bestrebungen oder Handlungen im Widerspruch zu den Zielen 
des ZDS stehen oder die einer gegnerischen oder verfassungs-
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sungsfeindlichen Organisation angehören oder wesentlich für
sie wirken.

3. Die Mitgliedschaft ist durch einen eigenhändig unterschrie-
benen Aufnahmeantrag beim ZDS zu beantragen. Über die 
Aufnahme in den ZDS beschließt der Landes-/Bezirksgruppen-
vorstand oder, wo ein solcher nicht besteht, der Regionalver-
bandsvorstand.

4. Das Mitglied erkennt die Satzung des ZDS an.
5. Der Zentralverbandsvorstand stellt nach erfolgter Aufnahme 

dem Mitglied einen Mitgliedsausweis aus. Die Mitgliedschaft 
beginnt mit dem eingetragenen Datum auf dem Mitgliedaus-
weis. Der Mitgliedsausweis ist Eigentum des ZDS und ist bei
Austritt zurückzugeben. Der Mitgliedsausweis gilt als Legiti-
mation der Verbandszugehörigkeit.

6. Mitglieder, welche an der Ausübung des Schornsteinfeger-
handwerks verhindert sind, können dem ZDS weiterhin ange-
hören, wenn sie ihren satzungsgemäßen Verpflichtungen 
nachkommen.

7. Wird durch den Landes-/Bezirksgruppenvorstand oder 
Regionalverbandsvorstand eine Aufnahme abgelehnt, so kann 
der Antragsteller gegen die Entscheidung innerhalb von 4 
Wochen Einspruch beim Zentralverbandsvorstand eingelegen.
Dieser entscheidet abschließend.
Eine regionale Zuordnung in eine Untergliederung erfolgt in 
Absprache mit dem jeweiligen Vorstand.  

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Bestellung zum Bezirksschornsteinfegermeister
b) Austritt
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c) Ausschluss
d) Tod

2. Austritt
a) Austrittserklärungen sind schriftlich mit einer Frist von 3 Mo- 

naten zum Monatsende einzureichen.
b) Beiträge sind bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zu ent-

richten.
c) Mit dem Tage des Austritts erlöschen sämtliche Ansprüche 

an den ZDS, soweit sie sich aus dem  Mitgliedschaftsver-
hältnis ergeben.

3. Ausschluss
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden:
a) wegen verbandsschädigenden Verhaltens oder wenn es 

gegen die Satzung und Beschlüsse der Verbandsorgane 
verstößt;

b) bei Streikbruch;
c) wenn es länger als 6 Monate Beiträge schuldet und nach 

vorangegangener schriftlicher Aufforderung innerhalb von 
30 Tagen die Beiträge nicht bezahlt hat;

d) wenn es einer gegnerischen oder verfassungsfeindlichen
Organisation angehört oder wesentlich für sie wirkt.

4. Das Ausschlussverfahren ist durch den Landes-/Bezirksgrup-
pen-, Regionalverbandsvorstand oder den Zentralverbandsvor-
stand einzuleiten. Ein beabsichtigter Ausschluss ist dem Mit- 
glied schriftlich mit Begründung per Einschreiben mitzuteilen. 

5. Dem Auszuschließenden ist vor Vollzug des Ausschlusses 14 
Tage Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme ab Zugang 
des Mitteilungsschreibens gemäß Ziffer 4 zu gewähren. Nach 
Ablauf der Frist entscheidet der Landes-/Bezirksgruppen-, 
Regional- bzw. Zentralverbandsvorstand über den Ausschluss.
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Die Entscheidung, ist dem Auszuschließenden mit Begrün- 
dung schriftlich bekannt zu geben.

6. Gegen den Ausschluss kann der Betroffene innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Bekanntgabe schriftlich Einspruch einle-
gen; der Einspruch soll begründet werden. Der Einspruch ist 
an den Zentralverbandsvorstand zu adressieren, 
wenn der Ausschluss von dem Landes-/Bezirksgruppen- oder 
Regionalvorstand beschlossen worden ist, und an den erwei-
terten Zentralverbandsvorstand, wenn der Ausschluss durch 
den Zentralverbandsvorstand beschlossen worden ist. Über 
den Widerspruch entscheidet der erweiterte Zentralverbands-
vorstand in letzter Instanz.

7. Bei Ausschlussverfahren ruhen sämtliche Mitgliedsrechte und 
-pflichten des betroffenen Mitglieds.
Die Wählbarkeit bleibt erhalten. Ein Amtsantritt ist während der
Verfahrensdauer nicht möglich.

8. Der Mitgliedsausweis ist bei Austritt und Ausschluss an den 
ZDS zurückzugeben.

9. Mit dem Ausschluss erlöschen sämtliche Ansprüche an den 
ZDS, soweit sie sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis erge-
ben. Gleiches gilt für die Mitgliedsrechte und -pflichten des 
Ausgeschlossenen.

§ 6 Wiedereintritt
1. Ausgeschiedene Mitglieder können jederzeit wieder aufge-

nommen werden.
2. Ausgeschlossene Mitglieder können nur nach Entscheidung 

gleichrangiger Organe wieder aufgenommen werden.

7
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§ 7 Leistungen
1. Neben den sich aus § 3 ergebenden Leistungen haben alle 

Mitglieder Anspruch auf:
a) Unterstützung bei Arbeitskämpfen;
b) Unterstützung bei Maßregelungen;
c) Beratung, Unterstützung und Rechtsbeistand bei Streitig-

keiten aus dem Sozial-, Berufs- und Arbeitsrecht, soweit 
diese im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit im 
Schornsteinfegerhandwerk stehen;

d) Vertretung gegenüber Arbeitgeberverbänden und Behörden;
e) Absicherung durch eine Freizeit-Unfallversicherung.

2. Die Leistungen werden nur gewährt, wenn das Mitglied die  
satzungsgemäßen Pflichten erfüllt hat.

§ 8 Unterstützung bei Arbeitskämpfen (Streik)
1. Die Unterstützung wird nur für die vom Zentralverbandsvorstand

oder dem erweiterten Zentralverbandsvorstand genehmigten 
Arbeitskämpfe und bei Aussperrung gewährt.

2. Richtlinien für die Durchführung von Arbeitskämpfen, sind vom
Zentralverbandstag zu beschließen.

3. Voraussetzung, Höhe und Zulagen der Unterstützung sind in
den Richtlinien zu bestimmen.

§ 9 Unterstützung gemaßregelter Mitglieder
1. Werden Mitglieder wegen ihrer Tätigkeit für den ZDS oder in- 

folge ihres Eintretens für die vom ZDS anerkannten Lohn- und 
Arbeitsbedingungen gemaßregelt, so erhalten sie Unter- 
stützung.

2. Voraussetzung, Höhe und Zulage der Unterstützung sind in
den Richtlinien gemäß § 8 zu bestimmen.
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§ 10 Rechtsbeistand
1. Rechtsbeistand kann auf Antrag nach dreimonatiger Mitglied-

schaft und Leistung der entsprechenden Beiträge gewährt 
werden und ist unentgeltlich. Ausnahmen von dieser Frist sind 
zulässig.

2. Der Rechtsbeistand erstreckt sich auf Streitigkeiten zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis in- 
nerhalb des Schornsteinfegerhandwerks und auf Angelegen-
heiten aus dem Sozialrecht, soweit diese im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit im Schornsteinfegerhandwerk 
stehen.

3. Anträge auf Rechtsbeistand sind sofort nach Eintritt des Falles
unter genauer Schilderung und Beibringung der nötigen Unterla-
gen beim Landes-/Bezirksgruppenvorstand zu stellen. Diese 
haben gestellte Anträge dem Zentralverbandsvorstand zu mel-
den.

4. Wird ein Verfahren vom Mitglied ohne Genehmigung eingeleitet
oder fortgeführt, so besteht kein Anspruch des Mitglieds auf
Erstattung der entstehenden Kosten.

5. Der Rechtsbeistand erstreckt sich auf die Gestellung eines 
sachkundigen Prozessbevollmächtigten.

6. Anträge auf Rechtsbeistand sind, vom Landes-/Bezirksgrup- 
penvorstand abzulehnen, soweit die rechtliche Durchsetzung
der begehrten Interessenwahrnehmung mutwillig bzw. aus- 
sichtslos erscheint.

7. Die Kosten für den Rechtsbeistand sind, für die erste und zwei-
te Instanz von der Regionalgeschäftsstelle, und in der dritten 
Instanz vom Zentralverband zu zahlen. Die Kosten für Gütever-
handlungen vor dem Arbeitsgericht sind von der Landes- oder 
Bezirksgruppe zu tragen. Abweichende Regelungen in den 
Regionalverbänden sind zulässig.

9
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8. Der Landes-/ Bezirksgruppenvorstand kann unter genauer 
Schilderung der Sachlage und unter Beifügung der Unterla-  
gen, wenn es nach Lage der Sache notwendig erscheint, 
bereits vor der ersten Instanz die Regionalgeschäftsstelle oder 
den Zentralverband anrufen.

9. Wurden vom Antragsteller falsche Angaben gemacht oder 
Tatsachen verschwiegen, die für den Ausgang des Streitfalles 
von Bedeutung sein könnten, so kann der schon bewilligte 
Rechtsbeistand zurückgezogen werden. Entstandene Kosten 
sind zurückzuerstatten.

10. Rechtsbeistand wird nicht gewährt für Streit- und Klagesachen,
die vor dem Eintritt des Mitgliedes in den Verband entstanden 
sind, sowie bei persönlichen Streit- und Klagesachen von Mit-
gliedern untereinander.

§ 11 Pflichten der Mitglieder
1. Jedes Mitglied ist verpflichtet für die Ausbreitung des ZDS und

dessen Ziele einzutreten.
2. Jedes Mitglied hat die Satzung und die Beschlüsse der Ver- 

bandsorgane einzuhalten und den Versammlungen beizuwoh-
nen.

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet seine Beiträge regelmäßig zu
entrichten.

4. Wohnungswechsel hat das Mitglied unverzüglich mitzuteilen.
5. Bei Lastschriftverfahren hat das Mitglied eine Änderung der

Bankverbindung unverzüglich der Regionalgeschäftstelle 
anzuzeigen.

§ 12 Beiträge
1. Zur Durchführung der Verbandsaufgaben ist monatlich ein Bei-

trag zu entrichten, der mindestens 1,15% des örtlich geltenden 
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tariflichen Spitzenmonatslohnes beträgt. Der Beitrag ist eine 
Bring- bzw. Schickschuld.

2. Im Auftrag des Zentralverbandsvorstandes zieht die Regional-
geschäftsstelle die Beiträge ein. Hiervon abweichende Rege- 
lungen können auf dem Regionalverbandstag beschlossen 
werden.
Für den frist- und ordnungsgemäßen Einzug der Beiträge ist
die Regionalgeschäftsstelle gegenüber dem Zentralverbands-
vorstand verantwortlich.

3. Die Landes-/Bezirksgruppen erhalten für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben anteilmäßig Mittel aus dem Beitragsaufkommen.

4. Die Höhe der Beitragsanteile für den Zentralverband und die
Regionalgeschäftsstelle wird vom Zentralverbandstag festge-
setzt, für die Landes-/ Bezirksgruppen vom jeweiligen Regio- 
nalverbandstag. Sie müssen so bemessen sein, dass die sat-
zungsgemäßen Aufgaben der Verbandsgliederungen durch-
geführt werden können.

5. Die Abrechnung des Zentralverbandes mit der Regionalge-
schäftsstelle erfolgt vierteljährlich. Als Grundlage dient die Zen-
tralkartei.

6. Alle Beiträge dürfen nur im Rahmen der Satzungsvorschriften 
für Verbandszwecke verwandt werden.

§ 13 Beitragsermäßigung und -befreiung
1. Anträge auf Beitragsermäßigung, bzw. -befreiung sind schrift-

lich mit den erforderlichen Unterlagen an die zuständige Regio-
nalgeschäftsstelle zu richten.

2. Eine Beitragsermäßigung bzw. Beitragsbefreiung beginnt mit 
der Antragstellung. Rückwirkend wird keine Ermäßigung bzw. 
Befreiung gewährt.
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3. Für arbeitsunfähig erkrankte Mitglieder ermäßigt sich der Bei-
trag nach Ablauf der vollen Entgeltfortzahlung oder gleichwer-
tigen Ersatzleistungen um 75% des örtlich geltenden Beitrages.

4. Für arbeitslose Mitglieder ermäßigt sich der Beitrag um 75% 
des örtlich geltenden Beitrages. Mitglieder, welche Arbeits- 
losengeld II beziehen, erhalten eine Beitragsermäßigung von 
100%.

5. Mitgliedern, die den Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen, 
ist der Beitrag um mindestens 75% zu reduzieren.

6. Mitgliedern, die einen berufsbezogenen Fortbildungslehrgang 
in Vollzeit absolvieren ist eine Betragsermäßigung von 50% zu
gewähren. Mitgliedern, die einen DSBF Fortbildungslehrgang 
in Vollzeit absolvieren, oder eine weiterführende Schule bzw. 
Lehranstalt im Vollzeitunterricht oder im Studium besuchen, ist
eine Beitragsermäßigung von 75% zu gewähren.
Beitragszahlungen des Regionalverbandes an den Zentralver-
band für die betroffenen Mitglieder werden vom Zentralverband
in gleicher prozentualer Höhe ermäßigt.

7. Die Mitglieder haben vierteljährlich den Nachweis zu erbringen,
dass die Voraussetzungen nach § 13 Punkt 3, 4, 5 und 6 vor-
liegen.

8. Mitglieder sind während der Ableistung des Grundwehrdienstes
oder des Zivildienstes vom Beitrag zu befreien.

9. Mit Erreichen des Rentenalters sind die Mitglieder vom Beitrag 
freizustellen.

10. Nach Wegfall der Ermäßigungs- und Befreiungsgründe hat das
Mitglied die Regionalgeschäftsstelle unverzüglich zu unterrichten.

11. Während der Beitragsermäßigung oder -befreiung werden die 
Rechte und Pflichten mit Ausnahme des § 12 Punkt 1 nicht  
berührt.

12
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12. In besonderen Härtefällen kann der erweiterte Regionalvor-
stand nach § 20 Abs. 4 a im Einzelfall Ausnahmen beschließen. 
Die Bundesgeschäftsstelle ist mit schriftlicher Begründung 
unverzüglich zu informieren.

§ 14 Gliederung und Organe des ZDS
1. Der ZDS untergliedert sich in Regionalverbände, Landes- oder 

Bezirksgruppen und Kreisgruppen. 
2. Die Organe des ZDS auf Bundesebene sind:

a) Zentralverbandstag 
b) erweiterter Zentralverbandsvorstand
c) Zentralverbandsvorstand 
d) Schlichtungsausschuss des Zentralverbandes
e) Revisionskommission
f) Fachausschüsse 

3. Die Organe der Regionalverbände des ZDS sind:
a) Regionalverbandstag/Mitgliederversammlung;
b) erweiterter Regionalverbandsvorstand;
c) Regionalverbandsvorstand;
d) Revisionskommission.

4. Die Organe der Landes-/ Bezirksgruppen des ZDS sind:
a) Mitgliederversammlung;
b) erweiterter Landes-/ Bezirksgruppenvorstand;
c) Landes-/ Bezirksgruppenvorstand;
d) Schlichtungsausschuss;
e) Revisionskommission;
f) Fachausschüsse;
g) Kreisgruppen.

5. Die Zusammensetzung, Pflichten, Aufgaben und Rechte erge-
ben sich aus der Satzung.

13
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6. Beschlussfähigkeit:
a) Sämtliche Organe mit Ausnahme der Mitgliederversamm-

lungen (§ 24) sind beschlussfähig, wenn mindestens 50% 
der Mitglieder der Organe anwesend sind.

b) Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn sie 
ordnungsgemäß einberufen worden sind (§ 24 Punkt 2).

§ 15 Wahlen
1. Die Mitglieder der ZDS-Organe müssen in den dafür zuständi-

gen Gremien nach demokratischen Grundsätzen gewählt wer-
den.

2. Die Mitglieder der Organe im ZDS auf Bundesebene und die 
Regionalsekretäre bekleiden ihr Amt vier Jahre. 
Die in die Vorstände zu wählenden Mitglieder sollen seit min-
destens einem Jahr Mitglied des ZDS sein.

§ 16 Abberufung (Amtsenthebung)
1. Mitglieder der Organe können aus ihren Funktionen abberufen 

werden, wenn wichtige Gründe dafür vorliegen, insbesondere 
bei grober Pflichtverletzung oder satzungswidrigem Verhalten.

2. Die Abberufung muss mit Zweidrittelmehrheit durch den jewei-
ligen erweiterten Vorstand, bei Regionalverbänden oder Land-
es-/Bezirksgruppen muss die Abberufung mit Zweidrittelmehr-
heit durch den jeweiligen erweiterten Vorstand und der jewei-
ligen Revisionskommission vorgenommen werden. Die Aus-
sprache und Abstimmung über Abberufung leitet bei dem Re-
gionalverband oder der Landes-/ Bezirksgruppen der Vorstand 
gemäß § 19 (5), bzw. § 21 (5). Bei Abberufung von Mitgliedern 
des Vorstandes gemäß § 19 (5), bzw. § 21 (5) leitet der 
Obmann des zuständigen Schlichtungsausschusses die 
Aussprache und Abstimmung. Der Betroffene hat bei der Be- 
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schlussfassung kein Stimmrecht.
3. Dem Abberufenen ist der Abberufungsbeschluss schriftlich mit

Begründung bekannt zu geben. Der Abberufene kann inner-
halb von 14 Tagen ab Bekanntgabe Einspruch beim Schlich-
tungsausschuss des Zentralverbandes einlegen. 
Der Einspruch hat schriftlich zu erfolgen und soll begründet
werden. Der Schlichtungsausschuss des Zentralverbandes 
und der erweiterte Zentralverbandsvorstand entscheiden ab- 
schließend. Die Entscheidung ist dem Abberufenen schrift- 
lich bekannt zu geben. 

4. Ab Bekanntgabe des Abberufungsbeschlusses bis zur end-
gültigen Entscheidung ist der Betroffene von seinen Amts-
pflichten enthoben. Seine Aufgaben werden vom geschäftsfüh-
renden Vorstand für die Zeit fortgeführt.

§ 17 Zentralverband
1. Zur Leitung der Geschäfte des Zentralverbandes wird von den

Delegierten des Zentralverbandstages ein Vorstand gewählt.
2. Der Vorstand des Zentralverbandes besteht aus:

a) 1. Vorsitzender;
b) Vorstand Finanzen / Verwaltung;
c) Vorstand Technik / Bildung;
d) Regionalsekretäre.
Vertretungsberechtigt im Sinne des BGB ist der 1. Vorsitzende
allein oder beide Vorstände gemeinschaftlich handelnd.

3. Mitgliedern des Zentralverbandsvorstandes nach Absatz 2 a; b;
c darf kein weiteres Vorstandsamt im ZDS übertragen werden. 
Der Zentralverbandsvorstand trifft seine Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit.

4. Für die Erledigung bestimmter Aufgaben können Fachaus-
schüsse gebildet werden. 
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5.Aufgaben des Zentralverbandsvorstandes
Die Aufgabe des Zentralverbandsvorstandes ist die Vertretung
des ZDS im Organisationsbereich nach Innen und Außen. Im 
Besonderen obliegt dem Zentralverbandsvorstand:
a) die Regionalverbände und Landes-/Bezirksgruppen gegen-

über den zuständigen Behörden und Arbeitgeberver- 
bänden zu vertreten;

b) für die Einhaltung der Satzung, aller Beschlüsse der 
Organe, Erledigung aller Kassenangelegenheiten, Aufstel- 
lung von Haushaltsplänen und rege Ausdehnung des ZDS 
zu sorgen;

c) mindestens alle zwei Jahre eine Delegiertenversammlung 
einzuberufen;

d) die Herausgabe von Rundschreiben an die Regionalver-
bände und Landes-/ Bezirksgruppen über Berufspolitik, 
Verwaltung, Finanzen, Technik und Berufsbildung;

e) der Abschluss des Bundestarifvertrages.
6. Der Zentralverbandsvorstand ist dem erweiterten Zentralver-

bandsvorstand für alle übernommenen Werte haftbar.
7. Die Vorstandsmitglieder haben, bei der Übergabe ihres Amtes 

an den Nachfolger, ein genaues Inventarverzeichnis in dreifa-
cher Ausfertigung zu erstellen. Das Inventarverzeichnis ist von 
dem abgebenden und dem neugewählten Vorstandsmitglied 
zu unterzeichnen. Von dem Verzeichnis erhalten der Obmann 
der Revisionskommission und die Unterzeichnenden jeweils 
ein Exemplar.

§ 18 Erweiterter Zentralverbandsvorstand
1. Neben dem Zentralverbandsvorstand ist ein erweiterter  Zen-

tralverbandsvorstand zu bilden.
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2. Er besteht aus:
a) dem Zentralverbandsvorstand;
b) den Landessprechern/ Landesgruppenvorsitzenden.

3. Der erweiterte Zentralverbandsvorstand tritt nach Bedarf a u f
Beschluss des Zentralverbandsvorstandes oder auf Antrag von 
mindestens zwei Regionalsekretären zusammen.

4. Aufgaben
a) Beschlussfassung aller Bundesangelegenheiten, deren Erle- 

digung keinen Aufschub dulden.
b) Wahl der Beisitzer des Fachausschusses Technik und Bil- 

dung, des Redakteurs sowie erforderlichenfalls der Fach- 
beisitzer zur Redaktionskommission.

c) Beschlussfassung über Einberufung von außerordentlichen
Regionalverbandstagen.

d) Beratung und Entscheidung über Beschwerden gegen die
Redaktion und die Ausschüsse.

f) Nachwahl für vakant gewordene Zentralverbandsvorstands-
ämter sowie Landes-/ Bezirksgruppenvorstandsämter in 
den in der Satzung besonders geregelten Fällen.

5. Die Beschlüsse des erweiterten Zentralverbandsvorstandes 
sind für alle Mitglieder des Zentralverband Deutscher Schorn-
steinfeger e.V. - Gewerkschaftlicher Fachverband - bindend.

§ 19 Regionalverbände
1. Die Regionalverbände des ZDS sind:

a) Regionalverband Nord – bestehend aus den Bundesländern
Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein;

b) Regionalverband Mitte – bestehend aus den Bundeslän-
dern Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen;
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c) Regionalverband West – bestehend aus den Bundeslän-
dern Hessen und Nordrhein-Westfalen;

d) Regionalverband Südwest - bestehend aus den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland;

e) Regionalverband Südost – bestehend aus den Bundeslän-
dern Bayern und Sachsen.

2. Jeder Regionalverband führt den Namen "Zentralverband 
Deutscher Schornsteinfeger e.V. - Gewerkschaftlicher Fach-
verband – Regionalverband ..."

3. Zur Leitung der Geschäfte des Regionalverbandes wird von 
den Delegierten der Landes-/Bezirksgruppen ein Vorstand ge- 
wählt.

4. Der Vorstand des Regionalverbandes besteht mindestens 
aus:
a) Regionalsekretär
b) Stellvertreter Finanzen/Verwaltung
c) Stellvertreter Technik/Bildung
d) den Landessprechern/Landesgruppenvorsitzenden

5. Bevollmächtigt vom Zentralverbandsvorstand zur Erledigung 
der Amtsgeschäfte des Regionalverbandes sind der Regional- 
sekretär allein, sowie beide Stellvertreter gemeinschaftlich han-
delnd.

6. Der Regionalsekretär sollte gleichzeitig Landessprecher/Lan-
desgruppenvorsitzender mindestens eines Bundeslandes sein.

7. Für die Erledigung von bestimmten Aufgaben können Fachaus-
schüsse gebildet werden.

8. Aufgaben des Regionalverbandsvorstandes
Die Aufgabe des Regionalverbandsvorstandes ist die Vertre-
tung des ZDS in seinem Bereich nach Innen und Außen. Im 
Besonderen obliegt dem Regionalverbandsvorstand:
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a) den Regionalverband gegenüber Behörden und Arbeitge-
berverbänden zu vertreten;

b) die Einhaltung der Satzung, aller Beschlüsse der Organe, 
Erledigung aller Kassenangelegenheiten und Aufstellung 
von Haushaltsplänen zu sorgen;

c) mindestens alle zwei Jahre einen Regionalverbandstag 
einzuberufen;

d) die Herausgabe von Rundschreiben in berufspolitischer, 
technischer und berufsbildender Hinsicht;

e) die Unterstützung der Arbeit der Landes-/Bezirksgruppen;
f) die Nachwahl für vakant gewordene Vorstandsämter. 

Erfolgt die Nachwahl nicht in angemessener Frist, hat der 
erweiterte Zentralverbandsvorstand einen Regionalverbands-
tag einzuberufen oder kann die Nachwahl durch Beschluss 
vornehmen.

9. Der Regionalverbandsvorstand ist dem Zentralverbandsvor-
stand für alle übernommenen Werte haftbar.

10. Die Vorstandsmitglieder haben bei der Übergabe ihres Amtes 
an den Nachfolger ein genaues Inventarverzeichnis in dreifa-
cher Ausfertigung zu erstellen. Das Inventarverzeichnis ist von 
dem abgebenden und dem neugewählten Vorstandsmitglied 
zu unterzeichnen. Von dem Verzeichnis erhalten der Zentral- 
verbandsvorstand sowie die Unterzeichnenden je ein Exem- 
plar.

11. Die Regionalverbände sind nicht berechtigt sich als selbständige
Vereine in das Vereinsregister eintragen zu lassen.

12. Auf Beschluss des erweiterten Zentralverbandsvorstandes 
muss der Regionalverbandsvorstand innerhalb einer Frist von
8 Wochen einen Regionalverbandstag einberufen. Der Be- 
schluss des erweiterten Zentralverbandsvorstandes muss mit
Zweidrittelmehrheit erfolgen.
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